
Mitteilung 

 Agrar-Umweltprogramm: Extensivierung von 

Dauergrünland 

 
Das Landwirtschaftsministerium teilt mit, dass aufgrund des frühen Vegetationsbeginns und 

der extremen Trockenheit in diesem Frühjahr der per Reglement festgelegte Mahd-und 

Beweidungstermin bei der Extensivierung von Dauergrünland  vom 15. Juni in diesem 

Kulturjahr 2010/2011 auf den 20. Mai vorverlegt wurde. Betroffen hiervon sind teilnehmende 

Betriebe welche an eine der folgenden Optionen des Programms Extensivierung von 

Dauergrünland (Antragscode 382) teilnehmen: 

  P3B 

  P4B 

  P3B+ 

  P4B+ 

 

Diese Regelung gilt ebenfalls in Kombination mit den Optionen Umwandlung von Ackerland 

in Dauergrünland (Antragscode CNV1 und CNV2). 

 

Achtung: Die ministerielle Ausnahmeregelung beschränkt sich auf die 

Agrarumweltprogramme, die Biodiversitätsprogramme sind von der Regelung nicht betroffen. 

Weitere Auskunft kann unter folgenden Nummern angefragt werden: 457172-210, -226,-240. 

 

ASTA, Service agri-environnement 

B.P. 1904 

L-1019 Luxembourg 

 

Mitgeteilt vom Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und die Entwicklung des ländlichen 

Raumes 

 

 


